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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bwin, vom 27. September 2012, ge-

richtet gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 30. August 2012, betreffend die 

Rückforderung der für die Kinder XY jeweils für den Monat September 2012 ausgezahlten Fa-

milienbeihilfe und der entsprechenden Kinderabsetzbeträge (Gesamtrückforderungsbetrag 

879,30 Euro), entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist gemäß § 291 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl Nr. 

1961/194 idgF, ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. 

Hinweis: 

Den Berufungswerbern und den im Berufungsverfahren Beigetretenen steht das Recht zu, 

innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung dieses Bescheides eine Beschwerde an den Ver-

waltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Die Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof muss – abgesehen von den gesetzlich bestimmten Ausnahmen – 

durch eine bevollmächtigte Rechtsanwältin oder durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt 

eingebracht werden. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof muss – abgesehen von 

den gesetzlich bestimmten Ausnahmen – durch eine bevollmächtigte Rechtsanwältin, Steuer-

beraterin oder Wirtschaftsprüferin oder durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt, Steuerbe-

rater oder Wirtschaftsprüfer eingebracht werden. 
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Gemäß § 292 BAO steht der Amtspartei (§ 276 Abs. 7 BAO) das Recht zu, gegen diesen Be-

scheid innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung (Kenntnisnahme) Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Läuft diese Beschwerdefrist mit Ende des 31. Dezember 2013 noch und wurde gegen diesen 

Bescheid nicht bereits bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 Beschwerde beim Verwaltungs-

gerichtshof erhoben, so kann gegen ihn vom 1. Jänner bis zum Ablauf des 12. Februar 2014 

Revision beim Verwaltungsgerichtshof (Art. 133 Abs 1 Z 1 B-VG) oder Beschwerde beim Ver-

fassungsgerichtshof (Art. 144 Abs 1 B-VG) erhoben werden (§ 4 Abs. 1 Verwaltungsgerichts-

barkeits-Übergangsgesetz (VwGbk-ÜG), sowie § 6 Abs. 1 VwGbk-ÜG). Wurde gegen einen 

solchen Bescheid vor Ablauf des 31. Dezember 2013 Beschwerde beim Verwaltungsgerichts-

hof erhoben und läuft die Beschwerdefrist mit Ende des 31. Dezember 2013 noch, gilt die 

Beschwerde als rechtzeitig erhobene Revision gemäß Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG (§ 4 Abs. 1 

VwGbk-ÜG). Wurde gegen einen solchen Bescheid vor Ablauf des 31. Dezember 2013 Be-

schwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben und läuft die Beschwerdefrist mit Ende des 

31. Dezember 2013 noch, gilt die Beschwerde als rechtzeitig erhobene Beschwerde gemäß 

Art. 144 Abs. 1 B-VG (§ 6 Abs. 1 VwGbk-ÜG). 

Ist jedoch in einem Mehrparteienverfahren ein Bescheid bis zum Ablauf des 31. Dezember 

2013 zwar gegenüber mindestens einer Partei, aber nicht gegenüber allen Parteien, denen 

gegenüber er zu erlassen war, erlassen worden, so kann von den Parteien, denen gegenüber 

dieser Bescheid nach Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen wird, innerhalb von sechs Wo-

chen in sinngemäßer Anwendung des Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG Revision beim Verwaltungsge-

richtshof oder Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Gegen einen sol-

chen Bescheid bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Beschwerden an den Verwal-

tungsgerichtshof gelten als rechtzeitig erhobene Beschwerden gemäß Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-

VG. Gegen einen solchen Bescheid bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Be-

schwerden an den Verfassungsgerichtshof gelten als rechtzeitig erhobene Revisionen gemäß 

Art. 144 Abs 1 B-VG. 

Nach dem 31. Dezember 2013 wirksam werdende Erledigungen des unabhängigen Finanzse-

nates als Abgabenbehörde zweiter Instanz gelten als Erledigungen des Bundesfinanzgerichtes 

(§ 323 Abs. 38 letzter Satz BAO). Die Revision an den Verwaltungsgerichtshof oder Beschwer-

de beim Verfassungsgerichtshof kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt der Zu-

stellung erhoben werden (§ 4 Abs. 2 VwGbk-ÜG und § 6 Abs. 2 VwGbk-ÜG). 

Die Revision gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 VwGbk-ÜG ist unmittelbar beim Verwaltungsgerichtshof 

einzubringen. Werden Revisionen ungeachtet des § 4 Abs. 5 erster Satz VwGbk-ÜG beim Bun-

desfinanzgericht rechtzeitig eingebracht, gelten sie auch gegenüber dem Verwaltungsge-
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richtshof als rechtzeitig eingebracht; sie sind vom Bundesfinanzgericht unverzüglich an den 

Verwaltungsgerichtshof weiterzuleiten (§ 28 Abs. 5 BFGG). 

Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerberin befand sich in der Zeit vom 28. Juli 2012 bis 24. September 2012 in 

Untersuchungshaft.  

Ihre drei im Spruch genannten Kinder befanden sich aufgrund dreier zwischen der obsorgebe-

rechtigten Stadt Graz und Frau … geschlossenen Vereinbarungen über die Bevollmächtigung 

„zur Ausübung der Obsorge im Bereich Pflege und Erziehung samt gesetzlicher Vertretung für 

diese Bereiche“ in der Zeit ab 7. August 2012 bei dieser Frau als Pflegemutter. 

Das Finanzamt forderte daraufhin mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid die für den Mo-

nat September bereits an die Berufungswerberin ausbezahlte Familienbeihilfe und den ent-

sprechenden Kinderabsetzbetrag zurück. 

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Berufung führte die Berufungswerberin auszugs-

weise aus: 

„Da ich vom 26.7.12 bis 24.9.2012 in Untersuchungshaft war, wurden meine drei Kinder … in 

dieser Zeit von der Jugendwohlfahrtsbehörde betreut. … 

Da es sich um ein zeitlich limitierte Unterbringung handelte, weiter es sich bei der Abmeldung 

der Kinder aus unserem gemeinsamen Haushalt um einen Irrtum seitens der Pflegemutter 

bzw. der Stadt …handelte (Haupt-, statt Nebenwohnsitz) und da ich für die Unterhaltskosten 

auch während meine Abwesenheit aufkommen muss bzw. musste, lege ich Berufung gegen … 

ein.“ 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 2 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 (FLAG) hat Anspruch auf Fami-

lienbeihilfe für ein im Abs. 1 genanntes Kind die Person, zu deren Haushalt das Kind gehört. 

Eine Person, zu deren Haushalt das Kind nicht gehört, die jedoch die Unterhaltskosten für das 

Kind überwiegend trägt, hat dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn keine andere Person 

nach dem ersten Satz anspruchsberechtigt ist. 

Nach dessen Abs. 3 sind Kinder einer Person 

a) deren Nachkommen, 

b) deren Wahlkinder und deren Nachkommen, 
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c) deren Stiefkinder, 

d) deren Pflegekinder (§§ 186 und 186a des ABGB). 

Zum Haushalt einer Person gehört ein Kind gemäß § 2 Abs. 5 FLAG 1967 dann, wenn es bei 

einheitlicher Wirtschaftsführung eine Wohnung mit dieser Person teilt. Die Haushaltszugehö-

rigkeit gilt nicht als aufgehoben, wenn 

a) sich das Kind nur vorübergehend außerhalb der gemeinsamen Wohnung aufhält, 

b) das Kind für Zwecke der Berufsausübung notwendigerweise am Ort oder in der Nähe des 

Ortes der Berufsausübung eine Zweitunterkunft bewohnt, 

c) sich das Kind wegen eines Leidens oder Gebrechens nicht nur vorübergehend in Anstalts-

pflege befindet, wenn die Person zu den Kosten des Unterhalts mindestens in Höhe der Fami-

lienbeihilfe für ein Kind beiträgt; handelt es sich um ein erheblich behindertes Kind, erhöht 

sich dieser Betrag um den Erhöhungsbetrag für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 Abs. 4). 

Dem Grunde nach hatten sohin für den Monat September 2012 zwei „Elternteile“, nämlich die 

Berufungswerberin und die Pflegemutter, Anspruch auf Familienbeihilfe.. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 28.11.2007, 2007/15/0058, wohl 

begründet ausgeführt, dass und weshalb bei einem Sachverhalt wie dem vorliegenden, näm-

lich wenn ein Kind im Kalendermonat zeitlich hintereinander zu unterschiedlichen Haushalten 

gehört, der für einen Monat nur einfach gebührende Beihilfenanspruch in Anwendung des 

Überwiegensprinzips demjenigen zusteht, der für den längeren Zeitraum den Haushalt geführt 

hat. 

Im gegenständlichen Fall kann kein Zweifel bestehen, dass die Kinder im Monat September 

2012 überwiegend dem Haushalt der Pflegemutter angehörten und nicht dem der Mutter, 

sodass die Pflegemutter vorrangig den Anspruch auf Familienbeihilfe hatte. Der Frage ob die 

Mutter (überwiegend) den Unterhalt für die Kinder bestritten hat, kann nach der bestehenden 

Rechtslage (vgl. § 2 Abs. 2 FLAG) keine Bedeutung zukommen. 

Da der angefochtene Bescheid des Finanzamtes sohin dieser anzuwendenden Rechtslage ent-

spricht, musste die dagegen gerichtete Berufung, wie im Spruch geschehen, als unbegründet 

abgewiesen werden. 

Graz, am 11. November 2013 


